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biete der Erbe. Das Wichtigste aus der mathematischen Geographie,
k) Geschichte. Kenntniß der Hauptpersonen aus der allgemeinen
Geschichte alter und neuer Zeit- Genauere Bekanntschaft mit der
Schweizergeschichte ; g) Naturkunde. - Eintheilung in Klassen und
Ordnungen nach wissenschaftlichen Merkmalen. Genauere Kenntniß
der wichtigsten Gegenstande aus den drei Reichen. Einsicht in die
Naturgesetze. Aufschluß über bekannte, erklärbare Naturerscheinungen.

Gewöhnliche Anwendung von Naturprodukten undNaturkräften
»n Technologie und Mechanik ; l>) Gesangbildung. — Text- und ton«
gemäßer Bortrag. Verfahren bei Bildung und Leitung von Sängerchören;

i) Verfahren und Proben im Ieichnen'und Schönschreiben.
§. 5. Jeder Examinand hat eine Probelektion im Sprachfache

vor der Kommission mit Zöglingen aus der Industrieschule abzuhalten.

Der Unterrichtsstoff wird ihm eine halbe Stunde vorher
bezeichnet.

§. 6. Wenn ein Examinand die Prüfung in einem der Fächer
-,k, g,ll, i für einstweilen oder immer (Z. >7. des Gesetzes über hö--
here Volksschulen) abzulehnen sich veranlaßt findet, so hat er dies in
seiner Anmeldung zu bemerken. Wer aber die Prüfung in einem der
Fächer K, a und st nicht besteht, kann nur ein Wählbarkeitszeugniß
als Fachlehrer erhalten.

§. 7. Außerordentliche Prüfungen können nur durch einen
besonderen Beschluß des Erziehungsrathes angeordnet werden. Es gelten

für dieselben im Allgemeinen die eben bezeichneten Bestimmungen.
Wenn einzelne Bewerber eine außerordentliche Prüfung verlangten,
und solche gestattet wird, so haben sie das ausgesetzte Taggeld" nach
der Zahl der Mitglieder bei den, Sekretär der"zweiten Sektion det
Erziehungsrathes zu hinterlegen.
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